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Frau Rehahn-Weidig Rn 
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Gefahrenabwehrrecht; | 16. Bez. eue u 
Stellungnahme zur Prüfung auf Kampfmittelbelastung z 
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Errichtung und Betrieb von 10 Windenergieanlagen 

Az. hier: 30200299 - K367/2024 

Ihr Az.: 70.10.05/WP Bahrendorf 11/10 WEA/WP Bahrendorf Il 

Mir gesetzte Frist: 06.02.2025 

Für die Flurstücke 

Gemarkung Flur Flurstück/e 

Bahrendorf 9 3/9, 12 

4 7/3, 714, 31/1, 14/2, 24/19, 24/18, 27, 24/64, 97/25 

wurde kein Verdacht auf eine Kampfmittelbelastung festgestellt. 

Somit ist bei Maßnahmen an der Oberfläche sowie bei Tiefbauarbeiten oder sonstigen 

erdeingreifenden Maßnahmen im Planbereich nicht zwingend mit dem Auffinden von 

Kampfmitteln zu rechnen. 
Hinderungsgründe, die durch einen Kampfmittelverdacht begründet sein könnten, liegen nicht 

vor. 

Da ein Auffinden von Kampfmitteln bzw. Resten davon nie hinreichend sicher ganz 
ausgeschlossen werden kann, ist der Antragsteller auf die Möglichkeit des Auffindens von 

Kampfmitteln und auf die Bestimmungen der Gefahrenabwehrverordnung zur Verhütung von 

Schäden durch Kampfmittel (KampfM-GAVO) vom 20.04.2015 (GVBl. LSA Nr. 8/2015, S. 167 
ff.) hinzuweisen. 

Mit freundlich Grüßen 
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